
4718 der Beilagen zu den Stenographischen Protokol1en 
des Bundesrates 

B e r ich t 

des Außenpolitischen Ausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 20. Jänner 1994 betreffend 
Überei nkommen zur Gründung des Internat i ona 1 en Entwi ckl ungsrechts­
instituts 

Das Internationale Entwicklungsrechtsinstitut wurde 1983 als 
nichtstaatliche internationale Organisation nach niederländischem Recht 
gegründet, um Personen aus Entwicklungsländern juristisch auszubilden und 
damit der bedeutenden Rolle des Rechts im Entwicklungsprozeß Rechnung zu 
tragen. 

Anges i chts der großen internat i ona 1 en Zust immung und der auf dem 

Gebiet der Finanzierung erreichten Stabilität sowie zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen wurde im Jahre 1987 die Umwandlung des IDLI in eine 
zwischenstaatliche Organisation ins Auge gefaßt. 
Übereinkommen zur Gründung des Internationalen 
instituts ist im April 1989 in Kraft getreten. 

Das DAC der OECD hat das IDU mi tt 1 erweil e als 
Entwicklungshilfeorganisation anerkannt, frewillige 
Institut werden daher nunmehr als multilaterale 
gewertet. 

Das diesbezügliche 
Entwicklungsrechts-

zwischenstaatliche 
Beiträge an das 
Entwicklungshilfe 

Die Aufgabe des Internationalen Entwicklungsrechtsinstituts besteht 
in der juristischen Ausbildung von Personen aus Entwicklungsländern, 
wobei das Schwergewi cht inder Verbesserung des Ei nsatzes von 
Rechtsressourcen im Entwicklungsprozeß sowie der Einhaltung der 
Rechtsnorm in internationalen Transaktionen und die Verbesserung des 
Verhandlungsgeschicks der Entwicklungsländer auf den Gebieten der 
Entwi ck 1 ungszusammenarbeit I der Auslands i nvest i ti on, des internat i na 1 en 
Handels und anderer internationaler Geschäftstransaktionen liegt. 

Dem Nat i ona 1 rat ersch; en bei der Genehmi gung des Abschl usses des 
vorl i egenden Überei nkommens di e Erl assung von besonderen Bundesgesetzen 
im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes in 

die innerstatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 
Der Außenpol iti sche Ausschuß stellt nach Beratung der Vorl age am 

25. Jänner 1994 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch zu 
erheben. 
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